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Güstrower Stadtanzeiger
Amtliche Bekanntmachungen  |  16. März 2012

Bekanntmachung
Sonderausgabe

Öffentlichkeitsbeteiligung für den Bebau
ungsplan Nr. 79  Nördlich Plauer Chaussee und 
die 16. Änderung des Flächen nutzungsplanes 
für den Bereich nördlich Plauer Chaussee 
nach § 3 Abs. 2 BauGB

Der von der Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow in ih-
rer Sitzung am 15.03.2012 beschlossene und zur Öffentlich-
keitsbeteiligung bestimmte Entwurf des Bebauungsplanes 
Nr. 79 - Nördlich Plauer Chaussee mit dem Umweltbericht 
sowie die 16. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) 
für den Bereich nördlich Plauer Chaussee liegen in der Zeit 
vom

26.03.  27.04.2012

im Flur des Stadtentwicklungsamtes, 4. OG, 
Baustraße 33 

Montag: 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00.– 15:00 Uhr
Dienstag: 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
Donnerstag: 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr
Freitag: 09:00 – 12:00 Uhr

aus.
Zusätzlich können telefonisch Termine vereinbart werden.
Folgende umweltbezogene Informationen werden ausgelegt: 
Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung; Deponie beprobung; 
Eingriffsbilanzierung. Des Weiteren werden die im Parallel-
verfahren eingehenden umweltbezogenen Stellungnahmen 
ausgelegt.

Während dieser Auslegungsfrist können von jedermann Stel-
lungnahmen zu den Entwürfen der Bauleitpläne und deren 
Begründung schriftlich oder während der Dienststunden zur 
Niederschrift abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgege-
bene Stellungnahmen können unberücksichtigt bleiben.

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 der 
Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm 
Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragstel-
ler im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend 
gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden kön-
nen.

Güstrow, 16.03.2012 Der Bürgermeister
 

 
 
Plangebietsabgrenzung des Bebauungsplanes Nr. 79 - Nörd-
lich Plauer Chaussee und der 16. Änderung des FNP (Aus-
zug aus der digitalen Stadtgrundkarte)
Die Vervielfältigungs- und Veröffentlichungsgenehmigung für 
den Flurkartenauszug der Gemarkung Güstrow, Flur 37, wur-
de am 10.10.2011 mit der Genehmigungs-Nr. 5/2011 für die 
Durchführung der Bauleitplanverfahren durch den Landkreis 
Rostock, Kataster- und Vermessungsamt erteilt.
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Bekanntmachung
Öffentlichkeitsbeteiligung für den Bebauungs
plan Nr. 80  Am Augraben und die 17. Än
derung des Flächennutzungsplanes für den 
Bereich Am Augraben

Der von der Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow in ih-
rer Sitzung am 15.03.2012 beschlossene und zur Öffentlich-
keitsbeteiligung bestimmte Entwurf des Bebauungsplanes 
Nr. 80 - Am Augraben mit dem Umweltbericht sowie die 17. 
Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) für den Bereich 
Am Augraben liegen in der Zeit vom

26.03.  27.04.2012
im Flur des Stadtentwicklungsamtes, 4. OG, 

Baustraße 33 

Montag: 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00.– 15:00 Uhr
Dienstag: 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
Donnerstag: 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr
Freitag: 09:00 – 12:00 Uhr

aus.
Zusätzlich können telefonisch Termine vereinbart werden.
Folgende umweltbezogene Informationen werden ausgelegt: 
Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung; Boden- und Sedi-
mentuntersuchungen; Eingriffsbilanzierung. Des Weiteren 
werden die vorliegende Naturschutzgenehmigung sowie die 
im Parallelverfahren eingehenden umweltbezogenen Stel-
lungnahmen ausgelegt.

Während dieser Auslegungsfrist können von jedermann Stel-
lungnahmen zu den Entwürfen der Bauleitpläne und deren 
Begründung schriftlich oder während der Dienststunden zur 
Niederschrift abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgege-
bene Stellungnahmen können unberücksichtigt bleiben.
Es wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 der 
Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm 
Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragstel-
ler im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend ge-
macht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.

Güstrow, 16.03.2012 Der Bürgermeister

Plangebietsabgrenzung des Bebauungsplanes Nr. 80 – Am Augra-
ben und der 17. Änderung des FNP (Auszug aus der digitalen Stadt-
grundkarte)
Die Vervielfältigungs- und Veröffentlichungsgenehmigung für den 
Flurkartenauszug der Gemarkung Güstrow, Flur 26, wurde am 
10.10.2011 mit der Genehmigungs-Nr. 6/2011 für die Durchführung 
der Bauleitplanverfahren durch den Landkreis Rostock, Kataster- 
und Vermessungsamt erteilt.

Öffentlichkeitsbeteiligung für den Bebauungs
plan Nr. 81  Glasewitzer Chaussee / Am 
Steinsitz und die 18. Änderung des Flächen
nutzungsplanes für den Bereich Glasewitzer 
Chaussee / Am Steinsitz

Der von der Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow 
in ihrer Sitzung am 15.03.2012 beschlossene und 
zur Öffentlichkeitsbeteiligung bestimmte Entwurf des 
Bebauungsplanes Nr. 81 - Glasewitzer Chaussee/ Am 
Steinsitz mit dem Umweltbericht und die 18. Änderung 
des Flächennutzungsplanes für den Bereich Glasewitzer 
Chaussee/ Am Steinsitz liegen in der Zeit vom

26.03.  27.04.2012
im Flur des Stadtentwicklungsamtes, 4. OG, 

Baustraße 33 

Montag: 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00.– 15:00 Uhr
Dienstag: 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
Donnerstag: 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr
Freitag: 09:00 – 12:00 Uhr

aus.
Zusätzlich können telefonisch Termine vereinbart werden.
Folgende umweltbezogene Informationen werden aus-
gelegt: Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung; Boden- 
und Sedimentuntersuchungen; Eingriffsbilanzierung. Des 
Weiteren werden die vorliegende Naturschutzgenehmigung 
sowie die im Parallelverfahren eingehenden umweltbezoge-
nen Stellungnahmen ausgelegt.

Während dieser Auslegungsfrist können von jedermann 
Stellungnahmen zu den Entwürfen der Bauleitpläne und de-
ren Begründung schriftlich oder während der Dienststunden 
zur Niederschrift abgegeben werden. Nicht fristgerecht ab-
gegebene Stellungnahmen können unberücksichtigt bleiben.
Es wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 
der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit 
mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom 
Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet 
geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht wer-
den können.

Güstrow, 16.03.2012 Der Bürgermeister

Plangebietsabgrenzung des Bebauungsplanes Nr. 81 - Glasewitzer 
Chaussee / Am Steinsitz und der 18. Änderung des FNP (Auszug 
aus der digitalen Stadtgrundkarte)
Die Vervielfältigungs- und Veröffentlichungsgenehmigung für den 
Flurkartenauszug der Gemarkung Güstrow, Flur 33, wurde am 
10.10.2011 mit der Genehmigungs-Nr. 7/2011 für die Durchführung 
des Bauleitplanverfahrens durch den Landkreis Rostock, Kataster- 
und Vermessungsamt erteilt.


